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Eigenerklärung: 
Zuverlässigkeit nach § 123 und § 124 GWB sowie Einhaltung des 
MiLoG, AentG und SchwarzarbG 
 
 
A. Erklärung zu den Ausschlussgründen nach § 123 und § 124 GWB  

 

 Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass keiner der in § 123 und § 124 GWB genannten Aus-
schlussgründe auf uns zutreffen.  
 

 
I. § 123 GWB - Zwingende Ausschlussgründe 

(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem 
Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 
30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 
 
1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs 
 (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und 
 terroristische Vereinigungen im Ausland), 
2.  § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen 
 Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese 
 finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine 
 Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, 
3.  § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter 
 Vermögenswerte),  
4.  § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen 
 Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag 
 verwaltet werden, 
5.  § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
 Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem 
 Auftrag verwaltet werden, 
6.  § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), 
7.  § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 
8.  den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in 
 Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete), 
9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer 
 Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder 
10. den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs 
 (Förderung des Menschenhandels). 
 
(2) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 stehen eine 
Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten 
gleich. 
 
(3) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn 
diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die 
Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender 
Stellung. 
 
(4) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens 
von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn 
 
1.  das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur 
 Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder 
 bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder 
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2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach 
 Nummer 1 nachweisen können. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Unternehmen seinen  
 
 Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur 
 Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- 
 und Strafzuschlägen verpflichtet hat. 
 
(5) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des 
öffentlichen Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Absatz 4 Satz 1 kann abgesehen werden, 
wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss 
offensichtlich unverhältnismäßig wäre. § 125 bleibt unberührt. 
 

 
 

II. § 124 GWB - Fakultative Ausschlussgründe 

(1) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn 
 
1.  das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, 
 sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 
2.  das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein 
 Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die 
 Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das 
 Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, 
3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung 
 begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 ist 
 entsprechend anzuwenden, 
4. der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen 
 Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung 
 oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 
5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit 
 und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des 
 Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende 
 Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann, 
6. eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung 
 des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, 
 weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann, 
7. das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen 
 Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu 
 einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren  Rechtsfolge geführt 
 hat, 
8. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine  schwerwiegende 
 Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die 
 erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder 
9. das Unternehmen  
 a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu 
 beeinflussen, 
 b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim 
 Vergabeverfahren erlangen könnte, oder 
 c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 
 Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder 
 versucht hat, solche Informationen zu übermitteln. 
 
 
(2) § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 des 
Mindestlohngesetzes und § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes bleiben unberührt. 
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B. Erklärung über die Einhaltung des Mindestlohngesetzes  

 

 Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber zu,  

1. den gesetzlich geforderten Mindestlohn in der jeweiligen aktuellen gesetzlich geforderten  
Höhe rechtzeitig zu bezahlen,  
2. keinen Nachunternehmer einzusetzen, der den gesetzlichen Mindestlohn entsprechend  
dem Mindestlohngesetz nicht oder nicht rechtzeitig bezahlt,  
3. dass weder er noch einer seiner Nachunternehmer einen Verleiher (Zeitarbeitsunternehmen) 
beauftragt, der diesen gesetzlichen Mindestlohn nicht oder nicht rechtzeitig  
bezahlt,  
4. dass weder für ihn noch für einen seiner Nachunternehmer Ausschlussgründe im Sinne  
des § 19 Absatz 1 MiLoG von der Vergabe öffentlicher Aufträge vorliegen. 
 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber jederzeit auf Verlangen einen aktuellen 
Gewerbezentralregisterauszug sowie aktuelle Nachweise (z.B. Stundennachweise, 
anonymisierte Lohnabrechnungen, Mitarbeiterlisten) über die Zahlung des Mindestlohns von 
ihm und seinen Nachunternehmern unverzüglich vorzulegen. 

 
Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich über die Inanspruchnahme durch Dritte 
oder die Einleitung von Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen das Mindestlohngesetz 
gegen sich oder gegen einen von ihm im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis 
eingesetzten Nachunternehmer und/oder Verleiher unterrichten. 

 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Einhaltung der vorgenannten Verpflichtungen auch 
seitens der von ihm im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis eingesetzten 
Nachunternehmer und/oder Verleiher sicherzustellen.  

 
Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber von der Zahlung von Mindestlohn sowie generell 
von jeglichen Ansprüchen Dritter oder behördlichen Bußgeldern, die auf Verstößen gegen das 
Mindestlohngesetz durch den Auftragnehmer, durch einen seiner Nachunternehmer und/oder 
einen vom Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer beauftragten Verleiher 
(Zeitarbeitsunternehmen) beruhen, freistellen.  

 
Im Falle der Nichteinhaltung vorstehender Pflichten ist der Auftraggeber berechtigt, fällige 
Zahlungen an den Auftragnehmer einzubehalten, bis diese Pflichten erfüllt sind.  

 
Sollte der Auftragnehmer gegen die vorstehenden Verpflichtungen verstoßen, ist der 
Auftraggeber ungeachtet weitergehender Rechte befugt, ihm eine angemessene Frist zur 
Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen zu setzen und nach fruchtlosem Fristablauf den 
Vertrag zu kündigen.  

 
Bei schuldhaftem Verstoß gegen diese Verpflichtungen ist der Auftraggeber zur 
außerordentlichen Kündigung mit sofortiger Wirkung berechtigt. 
 

 
C. Erklärung über die Einhaltung des Arbeitnehmerentsendegesetzes 

 

 Im Auftragsfall verpflichtet sich der Auftragsnehmer, die im Unternehmen eingesetzten 
Arbeitnehmer/-innen nicht unter den für sie jeweils geltenden Mindestentgelt-Regelungen auf 
der Grundlage des AentG zu entlohnen und alle weiteren aus dem AentG folgenden Pflichten 
eines Arbeitgebers zur Gewährung von Arbeitsbedingungen zu erfüllen. 
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D. Erklärung über die Einhaltung des Schwarzarbeitsgesetzes  

 

 Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass ich/wir die Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, 
illegale   Arbeitnehmerüberlassung und gegen Leistungsmissbrauch i. S. d. Dritten 
Sozialgesetzbuches, des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes bzw. des Gesetzes zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit einhalte(n). 

 
Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht zu einer Geldbuße 
gemäß 
§ 23 Arbeitnehmer-Entsendegesetz von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind und mir/uns 
kein aktueller Verstoß gegen die o.a. Vorschriften und kein anstehender Bußgeldbescheid 
gegen das Unternehmen bzw. die verantwortlich handelnde(n) Person(en) betrifft/betreffen 
oder bekannt ist. 
 

 
 

Hinweise: 
 
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister:  
Bei Aufträgen ab einer Höhe von 30.000 Euro behält sich die Vergabestelle vor für den Bieter, 
der den Zuschlag erhalten soll, vor der Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem 
Gewerbezentralregister nach § 150a der Gewerbeordnung (GewO) anzufordern. 

 
Angaben des Unterzeichners:  
Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dem Unterzeichner ist 
bekannt, dass unrichtige Angaben einen Ausschluss von diesem Vergabeverfahren und 
Schadensersatzansprüche begründen können. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
..............................................................  .............................................................  
Ort, Datum      Unterschrift, Firmenstempel 
 


